
E ntsch I ießu ngsantrag 

der Abgeordneten Dietmar Keck, Rudolf Silvan 
Kolleginnen und Kollegen 

betreffend Einführung von Mindeststrafen im Tiertransportgesetz 

eingebracht zu TOP 9 Bericht des Gesundheitsausschusses über den Tierschutzbericht 
2019 der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (111-84 
d.B.) 

Vor Beginn der Corona-Krise waren die Berichte zu unsagbar qualvollen Tiertransporten und 
Schlachtungen in Drittstaaten ein zentrales Thema der Debatte rund um den österreichischen 
und europäischen Tierschutz im Nutztierbereich. 

Es ist höchst an der Zeit, diesem Thema wieder mehr Aufmerksamkeit zu widmen. 

Wie die Salzburger Nachrichten vor Kurzem berichteten, fahren Tiertransporte mit zwei 
Wochen alten Kälbern unverändert ins EU-Ausland. Kälber, die zum Teil erst zwei Wochen 
davor auf einem Salzburger Bauernhof auf die Welt kommen, treten von Bergheim aus die 
Reise in ein EU-Land an. Im Vorjahr betraf dies 35.000 Kälber österreichweit, 16.000 dieser 
Kälber stammten aus Salzburg, wie die Zeitung berichtete. Ungeachtet der Covid-Krise 
starteten jeden Montagabend mehrere Tiertransporter in Richtung Spanien, Polen und 
Norditalien. Beladen waren die Transporter jeweils dreistöckig mit bis zu 210 Kälbern. 

Der vorliegende Tierschutzbericht enthält unter anderem die Datenlage zu den jährlich 
durchgeführten Tiertransportkontrollen. Deshalb ist nun auch klar, dass die Anzahl der 
Kontrollen auf der Straße weniger wurde, obwohl die Beanstandungen bei Kontrollen auf der 
Straße jeweils in Relation zur Anzahl an Kontrollen am höchsten sind, nämlich regelmäßig bei 
ca. 20% in den letzten Jahren liegen. 

Es braucht mehr Tierschutz und Tierwohl im Nutztierbereich, insbesonders auch im Umgang 
mit Tieren, die teilweise über weite Strecken transportiert werden . Ein Ansatzpunkt kann die 
Einführung von Mindeststrafen im Tiertransportgesetz sein, um eine bessere 
generalpräventive Wirkung zu erreichen. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher den 

Antrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz wird 
aufgefordert, umgehend eine gesetzliche Regelung zur Beschlussfassung vorzulegen, 
welche die Einführung von Mindeststrafen im Tiertransportgesetz vorsieht, welche jeweils 
zumindest ca. 10% der Höchststrafe betragen." ~" 
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